
Teilhaushalt 2017 der Fachschaft XY

Einnahmen:

Titel Zweckbestimmung Soll 2017 Soll 2016 Soll 2015
111.01 Studentische Beiträge
121.01 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen
125.01 Veranstaltungseinnahmen
129.01 Anzeigeeinnahmen
129.02 HaushaltsbeauftragteR
129.03 Finanzsoftware
129.04 Sonstige Einnahmen
132.01 Verkauf beweglicher Sachen
162.01 Zinsen

214.01 Zuweisung gemäß FSK-Beschluss 4.579,36 €
282.01 Spenden
282.02 Sponsoring

334.01 Investitionszuweisungen Uni
351.01 Entnahme Betriebsmittelrücklage
356.01 Entnahme Fonds
359.01 Entnahme Ausgleichsrücklage
359.02 Entnahme Investitionsrücklage
359.03 Entnahme Rechtshilferücklage
359.04 Entnahme Personalmittelrücklage
361.01 Überschuss aus dem Vorjahr Allg. HH
361.02 Überschuss aus dem Vorjahr FS
371.01 Überschussabschätzung Beiträge
371.02 Abschätzung Zugewinn durch Beitragsfristen
372.01 Ausfallabschätzung Beiträge
382.01 Durchlaufende Posten Fachschaften
389.01 Rundungsdifferenzen

Gesamt: 4.579,36 €

Einnahmen 4.579,36 €
Ausgaben 4.579,36 € 4.630,54 €

Differenz -4.630,54 €

Vermerke
iMehr- bzw. Mindereinnahmen bei Titel 111.01 können die Rücklagen bei Titel 912.01 verstärken bzw. vermindern

iiDie Titel 532.01, 532.02 und 532.03 sind gegenseitig deckungsfähig und Mehreinnahmen bei Titel 125.01 können

für Mehrausgaben bei diesen verwendet werden

iiiDie Titel 531.01, 531.02, 531.03 und 531.04 sind gegenseitig deckungsfähig und Mehreinnahmen bei Titel 129.01

können für Mehrausgaben bei diesen verwendet werden

ivAus Entnahme Investitionsrücklage kann im Bedarfsfall Titel 812.01, 812.02, 831.01, 871.01 und 887.01 verstärkt werden

vAus Entnahme Personalmittelrücklage kann im Bedarfsfall Titel 428.01, 428.02 verstärkt werden. Der Titel 919.04 ist mit

diesen gegenseitig deckungsfähig

viDie Titel 511.01, 511.02, 511.03, 517.01 und 518.01 sind gegenseitig deckungsfähig

viiDie Titel 514.02, 514.03 sind gegenseitig deckungsfähig

viiiDie Titel 525.01, 525.02 sind gegenseitig deckungsfähig

ixDer Titel 684.01 (deckungsberechtigt) ist mit 533.01 (deckungsverpflichtend) einseitig deckungsfähig.

xDie Titel 547.14, 574.18 sind gegenseitig deckungsfähig

xiDie Titel 547.17, 547.19 sind gegenseitig deckungsfähig

xiiDie Titel 527.01, 527.02, 527.03 sind gegenseitig deckungsfähig

xiiiDie Titel 684.01, 684.02 sind gegenseitig deckungsfähig

NEU: xivDie Titel 547.03, 547.04, 547.05 und 547.06 sind gegenseitig deckungsfähig



* In allen Fachschaftshaushalten sind jeweils alle Ausgabentitel gegenseitig deckungsfähig

Alle Haushaltstitel sind übertragbar maximal in Höhe des Vorjahresansatzes.

Ausgenommen davon sind die Titel 412.01, 421.01, 427.01, 427.02, 427.03, 428.01 und 428.02

Stand: 11.01.2017



Ausgaben:
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Zweckbestimmung Soll 2017 Soll 2016 Soll 2015 Ist 2015
Aufwendungen für Ehrenamtliche
AStA-Referenten
Sozialberatung
Layout/Gestaltung
Fahrradwerkstattbeauftragte*r
Haushaltsbeauftragte*r
Sekretariat

Büro/-material 100,00 € 300,00 €
BGA & EDV 200,00 € 1.300,00 €
Finanzverwaltungssoftware
Wahlen
Bewirtungen 50,00 €
Werkstatt (Material)
Photolabor (Material)
Unterhaltung Büro
Drucker Leasing
Broschüren / Lehrmittel
Fortbildungsmaßnahmen
Sachverständige, Gutachten
Rechtsberatung
Verfahrenskosten
Reisekosten 1.200,00 € 600,00 €
Klausurtagungen
Teambuildingsmaßnahme
Öffentlichkeitsarbeit 250,00 € 200,00 €
Veröffentlichungen, Publikationen 100,00 €
Ventil
Ersti-Info 1.750,00 € 1.300,00 €
Veranstaltungen 100,00 €
Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen 1.000,00 € 630,00 €
Infostände, Messen, Ausstellungen
Technik, Materialverleih
Steuern
Versicherungen
Kontoführungsgebühren
Sonstige Ausgaben 79,36 € 50,54 €
Sonstige Dienstleistungen
Ausgaben durch wirtschaftliche Betätigung

Zuweisungen an Fachschaften (allg.)
Arbeitskreis Kultur und Kommunikation
AK StudiTicket/Zuweisungen an AK allgemein
AK Fahrradcampus
AK Kulturförderung
AK Freie Bildung
Zuweisung an die FS Architektur
Zuweisung an die FS Bau / Geo / Umwelt
Zuweisung an die FS Chemie und Biowiss.
Zuweisung an die FS Chemieingenieurwesen
Zuweisung an die FS Elektro- und Informationst.
Zuweisung an die FS Geistes- und Sozialwiss.
Zuweisung an die FS Informatik
Zuweisung an die FS Maschinenbau
Zuweisung an die FS Mathematik



Zuweisung an die FS Physik
Zuweisung an die FS Wirtschaftswissenschaften

Beiträge Landes ASten Konferenz
Zuschüsse
Budget für antifaschistische u. antirassistische Arbeit
Beiträge fzs

Anschaffungen Büroausstattung
Sonstige Anschaffungen
Erwerb von Beteiligungen
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen
Zuweisungen für Investitionen an Fachschaften

Zuführung an Betriebsmittelrücklage
Zuführungen an Fonds
Zuführung an Ausgleichsrücklage
Zuführung an Investitionsrücklage
Zuführung an Rechtshilferücklage
Zuführung an Personalmittelrücklage
Fehlbetrag aus dem Vorjahr
Durchlaufender Posten Fachschaften
Rundungsdifferenzen
Gesamt: 4.579,36 € 4.630,54 €
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Erläuterungen

Seite 9

Allgemein: Die Mittelverwendung hat stets im Sinne des LHG §65 Absatz 2 stattzufinden.
Zeitraum: Der vorliegende Haushaltsplan umfasst den Zeitraum des Haushaltsjahres 2017: 01.04.2017 – 31.03.2018
Gesamtdeckung: Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen die Einnahmen als Deckungsmittel für alle Ausgaben.

Der Haushalt ist deshalb ausgleichend aufzustellen (Summe der Ausgaben = Summe der Einnahmen).
Wirtschaftlich&Sparsamkeit: Bei der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
Vollständigkeit&Einheit: Der Haushaltsplan muss alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben enthalten.
Titel:

Die geplanten Einnahmen und Ausgaben der Fachschaften sind in den grün markierten Titeln einzutragen.
Einnahmen: 214.01 Zuweisung gemäß FSK-Beschluss
Ausgaben: 511.01 Büro / -material

511.02 BGA & EDV
514.01 Bewirtungen
518.01 Drucker Leasing
527.01 Reisekosten
531.01 Öffentlichkeitsarbeit
531.02 Veröffentlichungen, Publikationen
531.04 Ersti-Info
532.01 Veranstaltungen
532.02 Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen
546.01 Sonstige Ausgaben

Deckungsfähigkeit: Die geplanten Ausgaben der Fachschaften sind gegensitig deckungsfähig. Deckungsfähige Ausgaben dürfen, solange sie verfügbar sind, zugunsten
einer anderen Ausgabe verwendet werden
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Die Mittelverwendung hat stets im Sinne des LHG §65 Absatz 2 stattzufinden.
Der vorliegende Haushaltsplan umfasst den Zeitraum des Haushaltsjahres 2017: 01.04.2017 – 31.03.2018
Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen die Einnahmen als Deckungsmittel für alle Ausgaben.
Der Haushalt ist deshalb ausgleichend aufzustellen (Summe der Ausgaben = Summe der Einnahmen).
Bei der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
Der Haushaltsplan muss alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben enthalten.

Titel:
Die geplanten Einnahmen und Ausgaben der Fachschaften sind in den grün markierten Titeln einzutragen.

hier wird das jeweilige Fachschaftsbudget eingetragen
Porto, Papier, Stifte, Telefonkosten etc.
BGA = Büro- und Geschäftsausstattung: bspw. Bürostuhl, EDV: bspw. PC
Evtl. Bewirtungskosten für externe Gäste (Erfrischungsgetränke: Kaffee, Tee etc.)

zur Bufata, zur Kif, zur Koma, Klausurtagungen
Banner, Flyer, sonst. Veröffentlichungen, T-Shits für die gewählten/aktiven Referenten (15€ bzw. 7,50€)
Schriftgut
alle Ausgaben die O-Phase betreffend (Lebensmittel für die O-Phase können nicht finanziert werden)
Infoveranstaltungen, Kundgebungen, Vortragsreihen etc.
LAK und ähnliche, die auf dem Campus für andere Studis ausgerichtet werden

Die geplanten Ausgaben der Fachschaften sind gegensitig deckungsfähig. Deckungsfähige Ausgaben dürfen, solange sie verfügbar sind, zugunsten
einer anderen Ausgabe verwendet werden
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